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Was ist eine Tagesstätte? 
Ein Tagesheim ist ein Lebensort, wo bedürftige 
Betagte, die Pflege und Betreuung benötigen, für 
einen Tagesaufenthalt aufgenommen werden. Dieses 
Angebot soll mithelfen, dass die Betagten möglichst 
lange in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben 
können. 
 

Einige Tagestätten bieten eine sichere Umgebung, 
die es auch Personen mit Demenzerkrankungen 
ermöglicht, sich frei und gefahrlos im Haus und auch 
draussen zu bewegen. 
 

Wo gibt es Tagestätten? 
Es gibt mehrere Tagesstätten im Kanton. Sie stehen 
alle unter der Kontrolle der Direktion für Gesundheit 
und Soziales (GSD). Die Liste der Tagesstätten 
befindet sich auf die Rückseite. 
 

Was sind die Ziele einer Aufnahme? 
- Die Selbstständigkeit der betreuten Person fördern, 
damit sie weiterhin zu Hause leben kann  
- Das Umfeld der Betagte entlasten 
- Die Einsamkeit zu Hause durchbrechen und die 
soziale Integration fördern 
 

Wer sind die Gäste einer Tagesstätte? 
Die Gäste der Tagesstätte sind hauptsächlich AHV-
Bezüger (manchmal auch IV-Bezüger), wohnhaft im 
Kanton Freiburg mit geriatrischen und/oder 
psychogeriatrischen Beschwerden. Mit anderen 
Worten Personen, die unter physischer und/ oder 
psychischer Krankheit (Frühdemenz, Alzheimer) 
leiden. 
 

Das Tagesheim « die Familie im Garten » ist für die 
Aufnahme von Personen mit schweren Gedächtnis-
störungen des Typs Alzheimer spezialisiert. 
 

Wie kann man aufgenommen werden? 
Jeder Gast wird in seiner momentanen Realität und 
ohne Beurteilung aufgenommen. Er wird individuell 
und professionell innerhalb der Gruppe betreut, damit 
jeder einen angenehmen Tag erleben kann, der von 
Geselligkeit, Respekt und guter Laune geprägt ist.  
Der Antrag wird an der Koordinationsstelle des 
Wohnbezirks gestellt. Ein Arztzeugnis ist erfordert. 
Der Aufnahme geht ein Gespräch mit dem Personal 
und/oder dem Besuch der Tagesstätte voraus. 

 Wie oft kann man in eine Tagesstätte gehen? 
Eine Person kann die Tagesstätte einmal oder 
mehrmals pro Woche besuchen. Die Häufigkeit 
hängt von den Bedürfnissen des Gastes und 
seines/ihres Umfeldes sowie von den Öffnungs-
zeiten und den Aufnahmemöglichkeiten der 
Tagesstätte ab. 

 

Wie ist der Tagesablauf in einem Tagesheim? 
Der Tag beginnt gegen 8.30 und endet gegen 17 
Uhr (für die genauen Öffnungszeiten wenden Sie 
sich an die Tagesstätte). Jeden Tag werden 
Zwischenmahlzeiten und ein Mittagessen ange-
boten, die sorgfältig zubereitet und in einer 
geselligen Atmosphäre gemeinsam eingenommen 
werden. Aktivitäten, die auf die Fähigkeiten der 
Gäste abgestimmt sind, bestimmen den Tages-
ablauf. Es gibt Ruhezeiten für diejenigen, die es 
wünschen, und viele Austauschmomente zwischen 
den Gästen und dem Betreuungspersonal. 

 

Was kostet ein Tag in einer Tagesstätte? 
Der Gast zahlt eine Tagespauschale zur Deckung 
der Unterkunfts- und Betreuungskosten, die vom 
Kanton festgelegt wird. Der Staat und die 
Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung der 
Tagesstätten. Die Pauschale ist in allen Tagestätten 
gleich.  
 

Die Krankenversicherungen übernehmen den 
pflegebezogenen Anteil. Sie überweisen ihren 
Beitrag direkt an die Tagesstätte, die sich um die 
Formalitäten kümmert. Der Gast übernimmt eine 
Beteiligung von 10 % an dem von der Kranken-
versicherung finanzierten Anteil der Pflege. Die 
Transportkosten sind nicht inbegriffen. Die Bezüger 
von Ergänzungsleistungen können die Rückzahlung 
ihrer Kosten (inkl. Transportkosten) beantragen. 
 

Wie steht es um die Transportmöglichkeiten? 
Der Gast und seine/ihre Angehörigen kümmern sich 
auf eigene Kosten um die Organisation des 
Transports. Die Erstattung kann im Rahmen der 
Ergänzungsleistungen beantragt werden. In jedem 
Bezirk stehen Fahrdienste wie PassePartout oder 
das Rote Kreuz zur Verfügung. Einige Tagesstätten 
haben einen Fahrdienst eingeführt.  
 

 Angaben der Koordinationsstellen 

Sensebezirk 
gn.sense@hin.ch  oder  026 505 22 82 

Seebezirk 
koordination@rsl-gns.ch  oder  026 672 34 00 

Saanebezirk 
admission@santesarine.ch  oder  026 426 92 00 

District de la Broye 
info@rssbf.ch  ou  026 684 90 00 

District de la Glâne 
rsg@sante-glane.ch  ou  026 565 00 00 

District de la Gruyère 
coordination@rssg.ch  ou  026 919 00 19 

District de la Veveyse 
coordination.veveyse@rssv.ch  ou  021 948 61 61 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partners 

Vereinigung Alzheimer Schweiz, Sektion Freiburg 
info.fr@alz.ch     www.alz.ch/ 

Pro Senectute Freiburg 
info@fr.pro-senectute.ch     www.fr.pro-
senectute.ch 

Direktion Gesundheit und Soziales des Kantons 
Freiburg (GSD) 
www.fr.ch/de/gesundheit/gesundheitsfachleute-
und-institutionen/tagesstaetten-fuer-betagte 
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